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Landschafts$chutzgebiet {LSG) "Barnimer Heide"; Gemeinde Sydower Fließ;

Bebauungsplan "Windpark Grüntal Nord"; Voranfrage auf Zustimmung;

Mitteilung

Bezug: E-Mail des Planungsbüros hase landschaftsarchitektur vom 23.01.201 I

Anlage: Kartenausschnitt mit Darstellung der Flächen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit E-Mail vCIm 23, Januar 2019 stellte das von lhnen bevollmächtigte Planungs-

büro hase landschaftplanung eine Voranfrage auf Zustimmung zu Festsetzungen

des Bebauungsplanes (,,Windpark Grüntal Nord" (Vorentwurf, Stand 15.10.2018).

Steht der Inhalt eines Bauleitplans im Widerspruch zu den Regelungen einer Ver-

ordnung über ein LSG (LSG-VO), so ist er unwirksam. Widersprechen festgesetz-

te bauliche oder sonstige Nutzungen dem Schutzzweck des betroffenen LSG,

kann das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft

{MLUL) ais Verordnungsgeber jedoch in Ausnahmefällen den Festsetzungen ei-

nes Bebauungsplans zustimrnen. Die Zustimmung hat zur Folge, dass auf den

entsprechenden Flächen die den geplanten Nutzungen entgegenstehenden Rege-

lungen der LSG-VO nicht mehr gelten. Der bestehende Normenkonflikt zwischen

den Regelungen der LSG-VO und denen des Bebauungspläns wird zugunsten

des konkreten Bauleitplans aufgehoben. Die Flächen des Bauleitplans verbleiben

jedoch im LSG.
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Das MLUL prüft im Rahmen der Voranfrage zunächst summarisch, ob die beab-

sichtigten Fesisetzungen den Schutzzwecken des LSG widersprechen und ob

offensichtliche Griinde vorliegen, die eine Zustimmung ausschließen. Nur für auf-

grund der Voranfrage nicht offensichtlich von der Zustimmung ausgeschlossene

Festsetzungen wird im Anschluss auf Anirag der Gemeinde das eigentliche Zu-

stimmu ngsverfah ren d u rchgefüh rt

.

Das MLUL stirnnrt einem Bauleitplan zu, wenn dieser sich aus einer Bestandsana-

lyse und Bedarfsprognose der geplanten Nutzungen ableiten lägst, zumutbare

Alternativen zum Standort fehlen und die geplante Entwicklung aus Gründen des

überwiegenden öffentlichen lnteresses geboten ist.

Nach Prüfung lhrer Voranfrage teile ich lhnen folgendes Ergebnis mit:

l. Frir die im Geltungr;bereich des Bebauungsplanes beabsichtigte Festsetzung

von Sondergebieten mit der Zweckbestirnmung WEA 1-5 sowie für die Fesl

setzung einer privaten Straßenverkehrsfläche ist eine Zustimmung gemäß $ 4

Abs,4 LSG-VO ,,Barnimer Heide" offensichtlich ausleschlossen. Die Flächen

sind rot schraffiert in der Anlage zu diesem Schreiben dargestellt,

Die geplanten'Festsetzungen stehen im Widerspruch zum Schutzzweck der LSG-

v0.

Das Plangebiet liegt im Nordosten der Gemeinde Sydower Fließ zwischen den

Orlschaften Grüntal, Schönholz und Tuchen und wird vollständig von Wald einge-

nommen, im Norden und Nordwesten schließen sich ausgedehnte Waldflächen

an, im Süden und Südosten grenzen Ackerflächen an. Etwa mittig in südwestlicher

Richtung durchquert eine 220-kV-Freileitung mit ca. 60 Meter breiter Trasse das

Plangebiet. Entlang der nordwestlichen Plangcbietsgrenze mit kurzer Querung an

der Nordspitze verläuft ein nicht versiegelter Waldtrueg, der die Ortslagen Grüntal

und Schönholz verbindet.

Der ca. 82,80 Flektar (ha) große Geltungsbereich des B-Planes liegt voltständig im

LSG,,Barnimer Heide" sowie im Naiurpark,,Barnim",

Weiterhin liegt der Bebauungsplan im nordwestlichen Teil des 460 ha großen

Windeignungsgebietes (WEG) Nr, 37 ,,Grüntal" des sachlichen Teilregionalplans

,,Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung" der Planungsregion Ucker-

mark'Barnim vom 11. April 2016. lm Umweltbericht des Regionalplans wird darauf

hingewiesen, dass aufgrund der Lage im LSG für das WEG Nr. 37 ,,gewisse Nut-

zungsbeschränkungen rn Bezug auf die konkrete Anlagenkonfiguration" bestehen.
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Oslich und südlich des Geltungsbereiches befinden sich zwei weitere Bebau-

ungspläne als Flanungsgrundlage für 5 bzw' 6 WEA in Aufstellung.

Schutzzweck des LSG ist gemäß $ 3 Nr. 1 LSG-VO die Erhaltung oder Wieder-

herstellung des Naturhaushaltes und seinet Leistungsfähigkeit, insbesondere der

Funktionsfähigkeit der Böden durch den Schutz des Bodens vor Überbauung,

Verdichtung, Abbau und Erosion (.,.) sowie der gebietstypischen Landschaftsteile

wie Stauchmoränen, Grundmoränen, Talsande und Binnendünen (...)' Weiterhin

besteht der Schutzzweck in der Bewahrung der Vielfalt,'Eigenart oder Schönheit

des Landschaftsbildes, insbesondere der landschaftsbestimmenden, weiträumi-

gen, zusammenhängenden und ungestörten Waldgebiete ($ 3 Nr. 2 LSG-VO) und

der durch die landwirtschaftliche Nutzung geprägten 0fienlandschaften in ihrer

charakteristischen Vielfalt sowie der Erhaltung des Gebietes wegen seiner beson-

deren Bedeutung für die naturnahe Erholung im Einzugsbereich des Großraums

Berlins (...), insbesondere für eine der Landschaft und Naturausstattung ange-

passte touristische Erschließung vor allem in Waldgebieten ($ 3 Nr' 3 LSG-VO).

Mit dem B-Plan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung

von fünf Windenergieanlagen (WEA) mit einer Höhe von maximal 230 Metern (ab

Fundament bis senkrecht nach oben stehende Spitze Rotorblatt) ermöglicht wer-

den, Geplant ist der Bau von Anlagen mit einer Gesamthöhe uon 229 m (Naben-

höhe 160 m, Rolordurchmesser von 138 m). Die Anlagenstandorte sind als Son-

dergebiet mit der Zweckbestimmung ,,Windenergieanlagen" und einer GRZ von

1 ,0 ausgewiesen, insgesamt sind 10,889 m' als S0 festgesetzt und können daher

dauerhaft versiegelt werden, 11.040 m2 werden zusätzlich als Verkehrsflächen

beansprucht. Der übrige Teil des Geltungsbereichel wird als ,,Fläche für Wald"

festgesetzt (siehe hiezu die Ausführungen unter ll').

Die durch die Planung vorbereitete Nutzung lässt eine Beeinträchtigung der

Schutzzwecke des LSG envarten.

Für die Errichtung der WEA soll eine Fläche von insgesarnt ca' 18.950 m'Wald

gerodet und dauerhaft umgewandelt werden. \{leiterhin werden durch die Funda-

mente und Mastfüße 3,500 m2 Boden vollversiegelt' Für die mit der Planung ver-

bundene Erschließung (Kranstellflächen und AnlagenzUfahrten sowie Neuanlage

und Verbreiterung von Wegen) werden weitere 13,815 m3 dauerhaft teilversiegelt'

Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes wird beeinträchtigt, denn durch die

überbauung von Waldflächen und die damit einhergehende Bodenversiegelung

sowie die Verdichtung von Boden für die Erschließung gehen die Filter-, Speicher-

und Austauscheigenschaften des Bodens verloren oder werden stark einge-

schränkt,
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Durch die Verbreiterung und die Neuanlage von Zufahrten und $tellflächen sowie

die Baukörper der Masten kommt es insgesamt zu einem Verlust von Waldstruktu-

ren und einer Zerschneidung des im Norden bisher zusammenhängenden Wald-

geb ieies - der Gebietscharaktep wi rd dadurch. wesentl ich ve rändert,

Die baUJiehen Maßnahmen' im:Wald stehen auch dem Schutzzweck entgegen,

naturnahe Wälder zu fördern, um die Leistungsfähigkeit dss Naturhaushaltes zu

erhalten oder wiederherzustellen,

Es ist davon auszugehen, dass die Errichtung von fünf WEA mit Höhen bis zu

230 m aufgrund ihrer F:orm und Dimension das Landschaftsbild erheblich beein-

trächligen und somit dem Schutzzweck der Bewahrung der Vielfalt, Eigenad oder

Schönheil des Landschaftsbiides entgegenstehen. Die'Anlage und der Betrieb

des Windparks mit den zu eruar.lenden oplischen und akustischen Wirkungen

stellt eine wesentliche Veränderung des Gebietscharakters dar, die auch der ln-

tention der Schutzgebietsverordnung widerspricht, die Landschaft für eine iuhige,

landschaftsbezogene Eiholung zu erhalten.

Einer Zustimmung des Verordnungsgebers zu den beabsichtigten, dem Schutz-

zweck widersprechenden Festsetzungen stehen nach vorläufiger Prüfung offen-

sichttiche Gründe entgegen,

Zwar erfoigt mit dem Venveis auf die ,,Energiestrategie 2030" des Landes Bran-

denburg ein hinreichender Bezug zu einem thematisch einschlägigen Konzept.

Zudem liegt mit dem Regionalplan Uckermark-Barnim ein raumordnerisches Kon-

zept zum Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung vor. Es ist nicht ausge-

schlossen, dass sich der Bauleitplan aus diesen Konzepten ableiten lässt, Aller-

dings ist die Fläche im rechtskräftigen Flächennutzungsplan {FNP) der Gemeinde

Sydower Fließ für den Ortsteil Grüntal ais Wald dargestellt.

Eine Zustimmung ist hier aber bereits deshalb ausgeschlossen, weil für die Ver-

wirklichung der mit dem B-Plan verfolgten Planungsabsicht offensiahtliehe Alterna-

tiven bestehen.

Eine lnanspruchnahme von Schutzgebietsflächen kommt nur in Betracht, wenn

zumutbare Alternativen zum Standort fehlen. Lässt sich das Planungsziel an ei-

nem nach dem Schutzkonzept der LSG-VO günstigeren Standort oder mit gerin-

gerer Eingriffsintensität verwirklichen, s0 muss der Planungsiräger von dieser

Alternative Gebrauch machen, Alternativen sind Planungen, mit denen die glei-

chen Ziele wie mit dem vorgelegten Plan eneicht werden'können.
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Räumliche Aiternativen wurden im Regionalplan geprüft. lm Umweltbericht kommt

der Regionalplan zu dem Ergebnis, dass voraussichtlich keine erheblichen Um-

weltauswirkungen am Standort Grüntal zu eruarten sind, da die Planfestlegungen

in einem Bereich mit technischen Vorprägungen ohne Widerspruch zu den

Schutzzwecken erfolgt. Die zum Zeitpunkt der Planerstellung erwartete technische

Vorprägung durch die planfestgestellte 380 kV-Leitung ist bisher nicht realisiert,

Sie kann auch nur als solche ins Gewicht fallen, wenn die projektierten Windener-

gieanlagen proportional zu den zu erurafienden Vorbelastungen nicht völlig außer

Verhältnis stehen, Da die Anlagen im Landschaftsschutzgebiet errichtet werden

sollen, sind insbdsondere die beeinträchtigenden Fernwirkungen möglichst gering

zu haiten. Dies kann durch die Standortwahi (Konfiguration) und die Höhe der

An lage n erreich t werde n. Die vorg elegten U nte rl ag en |,gggen**l€hber{qeniten, d ass

die schon in der Regionalplanung aufgezeigte besondere Standortsituation bei der

Planung Beachtung gefunden hat.

lnsbesondere sei auf Folgendes hingewiesen:

Die beiden vorhandenen Freileitungen (110-kV und 220-kV) mit ihren maximal ca.

30 m hohen Stahlgittermasten sind vor dem Hintergrund der Bewaldung weitge-

hend in die Landschaft eingebettet und von geringem Gewicht, so dass sie das

Landschaftsbild entgegen der Darstellung in der Begnindung zum Bebauungsplan

nicht wesentiich oder negativ technisch prägen und dessen Schutzwürdigkeit nicht

mindern. Dagegen würden WEA mit einer Höhe usn 229 m-.erhebli,ch.über; den

Horizont,und die einfassenden Waldbestände hinaus ragen und wären von nahe-

zu allen Offenlandflächen im,Süden des LSG sowohf in der Nah- als auch in der

Ferndistanz sichtbar. Dies wird in den Fotomontagen zur Visualisierung der ge-

planten WEA deutlich (Anlagen 2 und 3 zum Umweltbericht). Dje,'nicht.nrit in die

Betraehtu.ng, einbezogenen,,Rstorbewegungen "'stellen, einen zusätzlichen, weit

sichtbaren Biickfang dar, der eine Beunruhigung der'Landschaft verursacht.

Das vorgetragene Planungsziel, die Ziele des EEG im Gemeindegebiet durch

Enichtung eines Windparks im LSG ,,Barnimer Heide" umzusetzen, stellt grund-

sätzlich ein öffentliches lnteresse dar, das eine Zustimmung begründen könnte.

Der diesbezügliche Nachweis ist im Hauptverfahren zu führen. Auch kann das

Gewicht der widerstreitenden lnteressen erst nach einer umfassenden Sachver-

haltsermittlung im Hauptverfahren beurteilt werden.

Allerdings ist bereits jetzt absehbar, dass für die land- und forstwirtschaftlich ge-

prägte, von technischen Einflüssen weitgehend unbeeinflusste Kulturlandschaft

des LSG von einer hohen Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit insbesondere

im Hinblick auf den Erhalt des l.andschaftsbildes und der Eignung als störungsar-

mes Erholungsgebiet im Einzugs[ereich des Großraums Berlin auszugehen ist;

Ministerium für Ländliche
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zumal vor dem Hintergrund der außerhalb des Schutzgebietes bereits zahlreich

errichteten WEA.

Il. Für die im Geltungsbereich des B-Plans beabsichtigte Festsetzung als ,,Fläche
für Wald" ist eine Zustimmung gemäß $ 4 Abs.4 LSG-VO ,,Barnimer Heide"

nicht erforderlich.

Die Fläche isi grün schraffiert in der Anlage zu diesem Schreiben dargestellt.

Etwa 80,6 ha der Waldflächen im Geltungsbereich, die nicht als Sondergebiet

oder private Verkehrsfläche in Anspruch genommen werden, sollen als ,,Fläche für
Wald" festgesetzt werden, Die Festsetzung dient laut Begründung zum B-Plan der

Sicherung der vorhandenen Waldbestände. Sie widerspricht nichi dem Schutz-

zweck der LSG-vo und bedarf daher keiner Zustimmung'des Verordnungsgebers.

Hinweise zur Möglichkeit einer Überarbeitung des B-Plans;

- lm Rahmen des B-Planverfahrens ist zu untersuchen, durch welche Maßnahmen

(2,8. durch Festlegung der Höhe und der Konfiguration der Anlagen) die beein-

trächtigenden Wirkungen auf das umgebende Landschaftsschutzgebiet gering

gehalten werden können.

- Da die Erhebung einer Ersatzzahlung auf der Grundlage der bauplanungsrechr

lichen Eingriffsregelung rechtlich nicht mögiich ist, sind qualitativ und quantitativ

angemes$ene Maßnahmen zur Kompensation der Beeinträchtigungen von Natur

und Landschaft nach den Vorschriften des BauGB festzusetzen, Diese sind vor-

zugsweise im LSG ,,Barnimer Heide" bzw. im Naturpark,,,Barnim" vorzusehen.

- lm Bebauungsplan sind die erforderlichen artenschutzrechtlichen Regelungerr zu

treffen.

- Zur Verminderung der Beeinträchtigungen des Erholungswertes des Naturparks

,,Barnim" ist die bedarfsgerechte Nachtbefeuerung verbindlich festzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

lm Auftrag

Dieses Dokument wurde am 1 5. Mai 201 I durch Annegret Engelke schlussgezeichnet und ist ohne

Unterschrift gültig.
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Rechtsgrundlagen:

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege {Bundesnatur-
schutzgesetz) vom 29. Juli 2009 (BGB|. I S, 2542), zuletzt geän*

dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017

(BGBt. tS.3434)

BbgNaiSchAG Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutz-

gesetz (Brandenbu rg isches N atu rsch utzausfü h ru ngsgesetz) vom

21, Januar 2013 (GVBl. I Nr. 3), geändert durch Artikel 2 Absatz S

des Gesetzes vom 25, Januar 2016 (GVBI. I Nr. 5)

LSG-VO VerordnungüberdasLandschaftsschutzgebiet,,BarnimerHeide"

vom 13. März 1998 (GVBI. ll S. 304), zuletzt geändert durch Arti-

kel 14 der Verordnung vom 29, Januar 2014 (GVBI. ll Nr, 5)

Kopie an:

- Landkreis Barnim, Der Landrat als untere Naturschutzbehörde,"Am Markt 1,

16225 Eberswalde

- Ministerium für lnfrastruktur und Landesplanung, Gemeinsame Landespla-

nungsabteilun g, Referat G L 5, Henning-von-Tresckow-Str, 2-8, 1 4467 Potsdam

- Naturpark,,Barnim", Breitscheidstr. 8-9, 16348 Wandljtz

- Landesbüro der anerkannten Naturschutzverbände, Lindenstr, 34, 14467

Potsdam

- hase landschaftsarchitektur, Königsbrücker Str. 57, 01099 Dresden
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